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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit rund 66.000 Mitgliedern vertritt 
die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
1. Es ist nicht unüblich, dass angestellte Anwälte in Insolvenzverfahren zu Verwalter, 

Treuhänder, Gutachter etc. bestellt werden. Im erforderlichen Kernbereich wird die 

Leistung von dem Bestellten höchstpersönlich erbracht. Unterstützung findet der An-

gestellte durch das Büro des Arbeitgebers. Die Leistung wurde bisher in der Regel von 

dem Arbeitgeber abgerechnet. Der Vergütungsanspruch war an den Arbeitgeber abge-

treten. Hierbei spielte es keine Rolle, ob der Arbeitgeber eine einzelne Person, eine 

Sozietät oder eine Partnerschaft ist. 

 

Diese Handhabung wurde bisher von der Finanzverwaltung akzeptiert. Die Leistung 

wurde entgegen den zivilrechtlichen Verhältnissen dem Arbeitgeber zugerechnet. 

Hierbei verwies man auf die Zuordnung von Leistungen eines in einer Sozietät tätigen 

Notars (BFH V R 72/66 vom 27.8.1970, BStBl. 1971 II, 833) oder Testamentsvoll-

streckers (BFH V R 33/70 vom 13.3.1987, BStBl. 1987 II, 524). Der Unternehmer war 

damit der Arbeitgeber, er hatte die Umsatzsteuer anzumelden und abzuführen. Die 

Masse hatte aus der Rechnung des Arbeitgebers den Vorsteuerabzug. 

 

2. Aufgrund einer Entscheidung des Hessischen Finanzgerichts vom 4.1.2007 

(6 V 1450/06, EFG 2007, 548) sind Zweifel an dieser Handhabung aufgekommen. In 

einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes vertritt das Finanzgericht die Ansicht, 

aufgrund der amtlichen Organstellung des Verwalters sei die Rechtsprechung des BFH 

zum Notar und zum Testamentsvollstrecker nicht übertragbar. Leistender im Sinne des 

Umsatzsteuerrechts sei der (angestellte) Verwalter. 

 

Die Finanzverwaltung hat diese Entscheidung zum Teil aufgegriffen und für anwendbar 

erklärt (zB OFD Frankfurt S 7104 A-81-St 11 vom 14.3.2008 und OFD Karlsruhe 

S 7104 vom 29.2.2008, ZInsO 2008, 666). Zum Teil wird davon ausgegangen, dass 

kein Leistungsaustausch zwischen dem Arbeitgeber und dem Insolvenzverwalter vor-

liegt, dass vielmehr die Leistungsbeziehung durch das Arbeitsverhältnis überlagert wird 

(so zB OFD Karlsruhe, aaO). Zu dem wurde zum Teil eine Frist bis zum 30.6.2008 ge-

setzt. Nur solche Rechnungen des Arbeitgebers, die bis dahin erteilt worden sind, soll-

ten nach der bisherigen Verfahrensweise anerkannt werden (so zB OFD Karlsruhe). In 

einigen Regionen wird die bisherige Handhabung uneingeschränkt fortgesetzt. 
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Derzeit wird von der Finanzverwaltung auf Bundesebene versucht, eine einheitliche 

Handhabung sicher zu stellen. 

 

3. Der Steuerrechts- und der Insolvenzrechtsausschuss des DAV begrüßen ausdrücklich 

das Bestreben, eine einheitliche Handhabung wieder herzustellen.  

 

Hierbei müssen aus Sicht der gesamten Anwaltschaft folgende Punkte berücksichtigt 

werden: 

 

- Die Problematik beschränkt sich nicht auf die Angestellten. Die Argumentation 

des Hessischen Finanzgerichts ließe sich auch auf die Partner der Sozietät bzw. 

Partnerschaft übertragen. 

 

- Die Problematik beschränkt sich nicht auf die Insolvenzverwaltung. In allen Be-

reichen der amtlichen Bestellung (zB Vormund, Betreuung) müssten die gleichen 

Konsequenzen gezogen werden. 

 

- Die Problematik beschränkt sich nicht auf die Umsatzsteuer. Stellt der Arbeitge-

ber bzw. die Sozietät dem Verwalter die Infrastruktur (insb. Büro, Personal- und 

Sachmittel) zur Verfügung, liegt darin idR ein Leistungsaustausch, der zur Rech-

nungslegung gegenüber dem Verwalter berechtigt. Wegen der nicht originär frei-

beruflichen Einkünfte droht dann bei dem Arbeitgeber bzw. der Sozietät die Ge-

werblichkeit. 

 

- Die Problematik muss rasch gelöst werden. Anwälte haben idR das Privileg der 

Ist-Versteuerung nach § 20 UStG. Aufgrund der laufenden Ausgaben kann nicht 

mit dem Schreiben der Rechnungen gewartet werden, bis die Rechtslage in meh-

reren Monaten geklärt ist. Bei den Anwälten, die nach § 16 UStG besteuert wer-

den, besteht bereits jetzt in jedem Voranmeldungszeitraum die strafbewährte 

Pflicht zur wahrheitsgemäßen Erklärung. 

 

- Eine rasche Klärung ist notwendig, da eine spätere Korrektur der Rechnung ge-

genüber dem Schuldner und eine damit verbundene Änderung der Umsatz-

steuererklärungen nicht mehr möglich ist, wenn die Verfahren bereits abge-

schlossen sind. 
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- Schließlich ist eine rasche Klärung auch deshalb erforderlich, da gegebenenfalls 

die Arbeitsverträge bzw. die Gewinnverteilungsabrede in den Gesellschaftsver-

trägen geändert werden müssen. 

 

4. Der DAV vertritt die Ansicht, dass auch bei amtlich bestellten Organen umsatz-

steuerlich der Leistungserbringer ein Dritter sein kann. Die Beurteilung eines wirt-

schaftlichen Vorgangs hängt nicht alleine von der rechtlichen Grundlage der Tätigkeit 

ab. Die Rechsprechung des BFH zum Notar und Testamentsvollstrecker bleibt zu be-

rücksichtigen. 

 

5. Unabhängig davon fordert der DAV, dass kurzfristig die Fristenfrage geklärt wird. Bis 

zur verwaltungsinternen Abstimmung der Frage muss nach außen klargestellt werden, 

dass die bisherige Handhabung bundesweit nach den bisherigen Grundsätzen erfolgen 

kann. Das heißt, dass der Arbeitgeber bzw. die Sozietät bis auf Weiteres die Rechnun-

gen schreiben darf und der Schuldner daraus den Vorsteuerabzug hat. 

 

 

 


